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und Untertanen (S. 53), sondern das Zwei- bis Dreifache dieser Zahl. Der S. 177 f.,
215, 223 genannte württembergische Oberrat hieß Maskowsky (nicht: Maskosky). Der

1693 verstorbene Obrist Herzog Johann Friedrich von Württemberg war nicht verheiratet

(S. 406), folglich konnte seine Witwe auch keine Pensionszahlung erhalten. Bei einer

544 S. starken Darstellung wirkt es störend, daß auch der Vs. der Unsitte fröhnt,
auf ein zusammenfassendes Schlußkapitel zu verzichten. Ferner wirkt die stilistische

Eigenart, das gute deutsche Adjektiv „militärisch” durch das seit 1591 abgegangene
„wehrlich” (S. 37) zu ersetzen, auf den Leser irritierend, da es der Vs. exakt in jenem
Sinn verwendet. Lebhaft ist jedoch die Forderung des Vs. (S. 139) zu unterstützen,
endlich die Publikation der Abschiede des schwäbischen Kreises in Angriff zu nehmen.
Ob diese, für die Geschichte Baden-Württembergs - insbesondere für die über 80

damals nicht zu Baden oder Württemberg gehörenden Stände - während der drei

letzten Jahrhunderte des alten Reiches in allen Bereichen grundlegende Quelle im

Wortlaut oder, wie die Rezesse der Schweizer Tagsatzungen, auf Grund ihres Um-

fanges nicht besser in Regestenform publiziert werden sollte, wäre jedoch zu bedenken.

Bernd Wunder

Heinz-Günther Borck: Der Schwäbische Reichskreis im Zeitalter der französischen

Revolutionskriege (1972-1806). Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg,B. 61. Stuttgart 1970,253S., DM 28,-.
Der Verfasser der vorliegenden Berliner Dissertation kann nachweisen, daß die Lähmung
und Sprengung des schwäbischen Kreises, der als politische und militärische Organisations-
form der südwestdeutschen Reichsstände während des gesamten 18. Jahrhunderts

Bestand gehabt hatte, noch vor dem Untergang des alten Reiches eintrat. Nachdem

Württemberg als Kreisdirektor und mächtigster Reichsstand 1792/93 und 1796 vergeblich
versucht hatte, den Kreis auf seine Neutralitätspolitik festzulegen, schlug es daraufhin

1795/96 und besonders unter dem späteren König Friedrich seit 1799 entschlossen
eine selbstständige Politik ohne Rücksicht auf den Kreis an der Seite Frankreichs

(zeitweilig auch des Kaisers) ein, worauf die Südhälfte des Kreises unter Führung
des Fürstbischofs von Konstanz Anschluß und Absicherung beim Kaiser suchte. Damit

führte auch in Schwaben die selbstständige Politik der Armierten wie schon 100-150

Jahre zuvor in Norddeutschland zur Sprengung der Kreisverfassung. Für die -

interessante - These des Vs., daß Württemberg schon nach der Aufhebung der geist-
lichen und reichsstädtischen Herrschaften die Kreisverfassung zu einem „obrigkeit-
lichen Herrschaftsverhältnis” (S. 249) über die verbliebenen Reichsgrafen ausbauen

wollte, bleibt er jedoch den Beweis schuldig. Da er sich in seiner Darstellung der

Jahre 1802-06 auf die Konstatierung des Verfassungsbruches und der Rechtsverletzung
bzw. eines „Verrats” (z.B. S. 174)- reihum Württemberg, Baden, Bayern und dem

Kaiser zum Vorwurf gemacht - beschränkt, gelingt es ihm nicht, die Ziele der

beteiligten Regierungen zu erfassen: Eine befriedigende Untersuchung der letzten

Phase des Kreises von 1802-06 steht daher noch aus. Bernd Wunder

Eberhard Sieber: Stadt und Universität Tübingen in der Revolution von 1848/49,
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs TübingenBand 6) Tübingen 1975,436 S.

Heilbronner Berichte aus der deutschenNationalversammlung 1848/49 - Louis Hentges -

Ferdinand Nägele - Adolph Schoder, herausgegeben von Bernhard Mann, (Veröffent-
lichungendes Archivs der Stadt Heilbronn, Band 19) Heilbronn 1974,175 S., 3 Abb.
Es war der frühere Bundespräsident Heinemann, der in seiner Ansprache bei der

Bremer Schaffermahlzeit 1970 die Öffentlichkeit aufforderte, „in der Geschichte unseres

Volkes nach jenen Kräften zu spüren und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
die dafür gelebt und gearbeitet haben, damit das deutsch Volk politisch mündig und

moralisch verantwortlich sein Leben und seine Ordnung selbst gestalten kann”. Die
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verschütteten, oft genug diffamierten deutschen Freiheitsbewegungen sind seitdem

nicht nur Gegenstand eines bundesweiten Schülerwettbewerbs und einer 1974 eröffneten

Erinnerungsstätte im Rastatter Schloß; die historische Forschung bemüht sich verstärkt,
unsere Geschichte als die Geschichte einer demokratischen Gesellschaft neu zu

schreiben. Dazu tragen auch zwei Veröffentlichungen bei, die sich mit der Revolution

von 1848/49 befassen.
Eberhard Sieber stellt in den Mittelpunkt seiner Tübinger Dissertation nicht mehr

die große Politik, die in der Paulskirche, in Wien und Berlin gemacht wurde, sondern

am Beispiel einer kleinen süddeutschen Universitätsstadt die Volksbewegung, die die

48er Revolution vor allem gewesen ist. Deutlich wird die Begeisterung des Anfangs
im März, die politische Aufbruchstimmung bei Bürgern, Bauern, Professoren und

Studenten, die Bereitschaft zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen.
Bald treten jedoch die unterschiedlichen Interessen der kleinstädtischen Gesellschaft

hervor, man schließt sich in politischen Vereinen zusammen, formuliert die gemein-
samen Ziele. Kandidatenaufstellung und Wahlkampf, Versammlungen und das Projekt
einer Universitätsreform, Rivalitäten und Kompromisse bestimmen das Bild: das

bevormundete Volk meldet sich zu Wort, der bislang unterdrückte demokratische

Willensbildungsprozeß findet statt. Deutlich werden auch Ursachen für das Scheitern

der Bewegung, wenn der Verfasser etwa das kurzlebige idealistische Engagement der

Studenten aufzeigt oder schildert, wie eine geschickt taktierende Regierung den Schwung
der Demokraten ins Leere laufen ließ. Sieber stützt seine fesselnde Darstellung vor-

wiegend auf gedruckte und ungedruckte Erinnerungen der Beteiligten und auf Artikel,
Petitionen, Aufrufe und Leserbriefe, die in regionalen und überregionalen Zeitungen
veröffentlicht wurden. Zu diesen Zeitungen gehört auch das Publikationsorgan „Sonne”
des Gaildorfer revolutionären Demokraten Gottlieb Rau, das bei der Vorbereitung des

Buches in der Ulmer Stadtbibliothek wieder aufgefunden wurde. Hervorzuheben ist,
daß Sieber eine große Anzahl von Dokumenten und statistischen Daten zur Revo-

lution in Tübingen im Anhang seiner Dissertationveröffentlicht.
Drei Abgeordneten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche ist eine

Schrift des Archivs der Stadt Heilbronn gewidmet: dem Regierungsrat im Stuttgarter
Innenministerium Adolph Schoder (Wahlkreis Besigheim-Brackenheim), dem Geschäfts-

mann Louis Hentges (Wahlkreis Heilbronn) und dem Murrhardter Schlossermeister
Ferdinand Nägele (Wahlkreis Backnang-Weinsberg). Man kann jetzt ihre Berichte

nachlesen, die die Wähler mit der Tätigkeit der Abgeordneten und mit den Verhand-

lungen der Nationalversammlung bekannt machen sollten. Die drei Abgeordneten
waren Vertreter der demokratischen und liberalen Gruppen in der Paulskirche. Sie

gerieten nach dem Ende der Revolution bald in Vergessenheit, als Bismarck durch

erfolgreiche Kriege das alte System legitimiert und den Nationalstaat in der Form

eines großpreußischen-kleindeutschen Staates errichtet hatte. Der Griff des Liberalismus

nach politischer Verantwortung und Macht war durch diese „Reichsgründung von oben”

für lange Zeit abgewehrt. Aus den Berichten der Abgeordneten erfahren wir, wie

einige Weichen, die zu dieser Entwicklung führten, schon in den Auseinandersetzungen
der Nationalversammlung gestellt wurden, und wie die Republikaner und Demokraten

aus dem württembergischen Unterland vergeblich für die Realisierung ihrer Vorstellungen
von einem deutschen Staat arbeiteten. Die innere Geschichte der Nationalversammlung

und ihrer Fraktionen wird lebendig, unsere Kenntnisse darüber werden vertieft, neue

Einsichten werden gewonnen. Die Berichte sind so angeordnet, daß der Leser anhand

einer chronologisch fortschreitenden Erzählung den Gang der Ereignisse verfolgen
kann. Leidenschaft und Betroffenheit der Autoren, Unmittelbarkeit und Anschau-

lichkeit der Texte machen diese von Bernhard Mann kenntnisreich eingeleitete und

kommentierte Ausgabe zu einer eindrucksvollen Lektüre.
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